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Hinweise für die Sachverständigenvergütung:
(Stand 01.03.2005)

Die Vergütung eines vom Gericht beauftragten Sachverständigen richtet sich nach den Bestimmungen des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes (JVEG) sowie nach der Rechtsprechung des Kostensenats des Landessozialgerichts Baden-Württemberg. Hiernach sind folgende Kriterien bei der Rechnungsstellung zu beachten:

1. Bemessung der Vergütung für Zeitaufwand:

1.1 Grundsätzlich ist der unter Anlegung eines objektiven Maßstabs erforderliche Zeitaufwand zu vergüten.

1.2 Das Honorar ist einheitlich entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (Honorargruppen mit Stundensätzen von 50,00 €, 60,00 € und 85,00 €) für die gesamte Zeit zu bemessen. Die letzte bereits begonnene Stunde wird voll gerechnet, wenn sie zu mehr als 30 Minuten für die Erbringung der Leistung erforderlich war, anderenfalls beträgt das Honorar die Hälfte des sich für eine volle Stunde ergebenden Betrags.

1.3 Nach der Rechtsprechung des LSG Baden-Württemberg zum JVEG gelten für die Einstufung der Gutachten in die Honorargruppen folgende Grundsätze:

Einfachere gutachtliche Beurteilungen mit einer Vergütung nach Honorargruppe M 1 (50 €) sind medizinische Gutachten, bei denen die Diagnose zu beurteilender Gesundheitsstörungen verhältnismäßig leicht zu stellen ist und die Beweisfragen ohne sonderliche Mühe zu beantworten sind, insbesondere wenn die Beurteilung durch antizipierte Sachverständigengutachten (Anhaltspunkte) oder einschlägige Tabellenwerke erleichtert wird. Hierunter fallen etwa

· augen- und ohrenfachärztliche Gutachten zur Frage des Ausmaßes einer Seh- oder Hörminderung sowie

· Gutachten unabhängig vom Sachgebiet (also auch die unten genannten „Zustandsgutachten“) ohne schwierige Diagnostik, wenn die Beurteilung - z.B. bei einer Monoverletzung - im Wesentlichen auf Zustand oder Funktion eines Organs (Organpaares) bzw. Körperteiles gerichtet ist und keine komplizierten Überlegungen anzustellen sind.

Gutachten mit einer Vergütung nach der Honorargruppe M 2 (60 €) sind die typischen in der Sozialgerichtsbarkeit eingeholten Gutachten, die durchschnittliche Anforderungen stellen. In diese Gruppe fällt daher der Großteil der von den Sozialgerichten eingeholten Gutachten. Gutachten mit durchschnittlicher Schwierigkeit sind solche, bei denen die diagnostischen oder die ätiologischen Fragen oder die Beurteilung des Leistungsvermögens eingehendere Überlegungen erfordern. Hierbei handelt es sich 

· vor allem um sog. „Zustandsgutachten“, in denen das Leistungsvermögen des Untersuchten im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung, der Arbeitslosenversicherung oder im Bereich des Schwerbehindertenrechts/SGB IX und

· die Leidensbesserungen oder -verschlimmerungen bei Neufeststellungen in der gesetzlichen Unfallversicherung oder im sozialen Entschädigungsrecht unter Berücksichtigung von Vorgutachten und Vorbefunden zu erörtern sind sowie

· Gutachten aus dem Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung oder des sozialen Entschädigungsrechts, wenn die zu klärenden Kausalfragen keine besonders schwierigen Überlegungen erfordern, insbesondere wenn sich die Beantwortung der Kausalfragen ohne kritische Auseinandersetzung allein an den Standardwerken der unfallmedizinischen Literatur (z.B. Schöneberger/ Mehrtens/Valentin, Arbeitsunfall und Berufskrankheit; Izbicki/Neu-mann/Spohr, Unfallbegutachtung) orientiert. 

Gutachten mit hohem Schwierigkeitsgrad nach der Honorargruppe M 3 (85 €) liegen vor, wenn der Sachverständige umfassende und vielseitige bzw. vielschichtige Überlegungen anstellen muss. Die Schwierigkeiten können mit den diagnostischen oder ätiologischen Fragen zusammenhängen, aber auch andere Gründe haben, z.B. durch eine Vielzahl unklarer oder widerspruchsvoller Befunde oder anamnestischer Angaben bedingt sein. In erster Linie sind hier 

· Zusammenhangsgutachten in der gesetzlichen Unfallversicherung und im sozialen Entschädigungsrecht einzuordnen, die sich im notwendigen Umfang mit den im Schrifttum vertretenen wissenschaftlichen Meinungen im Gutachten auseinandersetzen sowie

· Zustandsgutachten bei sehr komplizierten, widersprüchlichen Befunden und entsprechenden Schwierigkeiten bei deren diagnostischer Einordnung.

Bei der Abgrenzung der Honorargruppen ist auch zu berücksichtigen, dass bei einer nach dem Schwierigkeitsgrad völlig gleichmäßigen Abstufung die betragsmäßig ungleichmäßige, aber vom Gesetz verbindlich vorgegebene unterschiedliche Vergütung der Honorargruppen von 50 € über 60 € bis zu 85 € nicht nachvollziehbar erscheinen würde. Deshalb erfordert eine Vergütung nach Honorargruppe M 3 einen gegenüber Gutachten, die nach Honorargruppe M 2 vergütet werden, deutlich höheren Schwierigkeitsgrad, wobei sich dieser Schwierigkeitsgrad gerade aus den Darlegungen im Gutachten entnehmen lassen muss. Es genügt daher für eine Vergütung nach Honorargruppe M 3 nicht, dass ein schwieriges Gutachten in Auftrag gegeben wurde. Aus dem Gutachten selbst muss sich vielmehr ergeben, dass der Sachverständige die geforderten vielseitigen bzw. vielschichtigen Überlegungen auch anstellte und wodurch diese veranlasst wurden.

1.4 Vergütungsanträge müssen prüffähig sein. In jedem Fall ist daher vom Sachverständigen die tatsächlich aufgewandte Zeit unter Versicherung der Richtigkeit der Angaben mitzuteilen. Bei medizinischen Gutachten ist mindestens folgende Aufgliederung erforderlich:

a) Aktenstudium, einschließlich Diktat des Aktenauszuges

(soweit erforderlich, siehe 1.5) 



........... Std. ......Min

b) Untersuchung mit Anamnese einschließlich ggf. Diktat

(sofern während der Untersuchung diktiert)


 .......... Std. ......Min

c) Diktat der Anamnese und Befunde

(nur soweit nicht während der Untersuchung diktiert) 
........... Std. ......Min

d) Beurteilung und Beantwortung der Beweisfragen

einschließlich Diktat 





........... Std. ......Min

e) Korrektur






........... Std. ......Min

insgesamt







........... Std. ......Min

1.5 Eventuelle Besonderheiten, wie z.B. erheblicher Zeitaufwand für die Auswertung psychologischer Tests, andernorts durchgeführter bildgebender Diagnostik (Fremdröntgenaufnahmen etc.), etc. sind gesondert auszuweisen. 

1.6 Sofern vom Sachverständigen zur Erstellung des Gutachtens ärztliche Hilfskräfte (z.B. Oberarzt, Assistenzarzt) eingesetzt werden, muss in der Aufstellung kenntlich gemacht werden, welcher Zeitaufwand auf diese „Hilfskräfte“ entfällt und angegeben werden, wie diese Hilfskräfte vom Sachverständigen vergütet worden sind (siehe 3.1).

1.7 Der Akteninhalt kann in der Regel als bekannt vorausgesetzt werden. Ein Aktenauszug im notwendigen Umfang soll daher nur dann in das Gutachten aufgenommen werden, wenn dies aus besonderen Gründen unerlässlich ist.

1.8 Ein Zeitaufwand für Literaturstudium ist in der Regel nicht vergütungsfähig. Nur bei Auftreten ganz spezieller Fragen, die nicht zum klinischen Alltag gehören, kann ein Literaturstudium kostenrechtlich honoriert werden. In diesen Fällen ist dem Gutachten ein Literaturverzeichnis anzufügen und der tatsächliche Zeitaufwand gesondert auszuweisen und zu begründen.

2. Bemessung der Entschädigung für besondere Leistungen:

Nach § 10 JVEG ist für die dort aufgeführten gutachterlichen Verrichtungen, insbesondere für Röntgen-, Labor- und elektrophysiologische Untersuchungen, abweichend vom Grundsatz der Vergütung nach Zeitaufwand, eine Honorierung nach den hierzu festgelegten Sätzen vorgesehen. Der jeweilige gesetzliche Vergütungsrahmen kann nicht überschritten werden. Mit der Vergütung sind auch eine kurze gutachtliche Äußerung und der mit der Untersuchung verbundene Aufwand abgegolten.

Im Einzelnen ist auf Folgendes hinzuweisen:

2.1 Für Röntgenleistungen sowie die weiteren, in Abschnitt O der GOÄ bezeichneten Leistungen erhält der Sachverständige in entsprechender Anwendung des Gebührenverzeichnisses den 1,3-fachen Gebührensatz vergütet; damit sind auch die Sachkosten abgegolten.

2.2
Für Laboruntersuchungen und elektrophysiologische Untersuchungen sind die in den Nummern 302 und 305 der Anlage 2 zu § 10 JVEG festgelegten Sätze maßgeblich. Zur Ausfüllung des Vergütungsrahmens kann bei frei praktizierenden Ärzten der einfache Gebührensatz der GOÄ herangezogen werden.

Soweit Aufwendungen von Klinikärzten erbracht werden, ist zur Ausfüllung der Rahmensätze der jeweilige Krankenhaustarif - in der Regel: DKG-NT - heranzuziehen. Dies gilt auch für die bei getrennter Abrechnung erforderliche Abgrenzung der Sachkosten von der ärztlichen Leistung 

3. Aufwendungsersatz:

Die §§ 7 und § 12 JVEG regeln den Ersatz von Aufwendungen des Sachverständigen.

3.1
Notwendige Aufwendungen für die Hinzuziehung von Hilfskräften werden ersetzt. Hierunter fallen auch die Kosten für die Einholung fachfremder Untersuchungsbefunde zur Verwertung im Gutachten. Dies gilt jedoch nicht in den Fällen der nachstehenden Nummer 3.2.

3.2
Werden bei der stationären Aufnahme zur Begutachtung Entgelte nach Aufwand (s. Haustarif) abgerechnet, sind damit grundsätzlich alle für die Versorgung des zu Begutachtenden erforderlichen allgemeinen Krankenhausleistungen abgegolten. Dies trifft insbesondere für die Sachkosten zu. Eine Abrechnung nach dem Fallpauschalensystem kommt nicht in Betracht, da hierzu die gesetzlichen Bestimmungen fehlen.

3.3 Für das schriftliche Gutachten erhält der Sachverständige Schreib- und Kopierauslagen wie folgt:

a)
0,75 € je angefangene 1000 Anschläge (einschließlich Leerzeichen) für die Urschrift. Die Gesamtzahl der Anschläge ist in der Liquidation anzugeben; anderenfalls erfolgt gem. § 12 Abs. 1 Nr. 3 JVEG eine Schätzung der Anschläge.

b)
0,50 € je angefangene Seite für die vom Gericht angeforderten Mehrfertigungen für die ersten 50 Seiten.

c)
0,15 € für jede weitere Seite. Eine Mehrfertigung für die Handakten des Sachverständigen wird nicht mehr berücksichtigt.

3.4. Notwendige Portoauslagen im Zusammenhang mit der Erledigung des Gutachtensauftrags, insbesondere für die Einbestellung zur Untersuchung und für die Übersendung des Gutachtens an das Gericht werden ersetzt. Die Gerichtsakten sind grundsätzlich als Paketsendung zurückzusenden.

3.5. Es wird die auf die Vergütung entfallende gesetzliche Umsatzsteuer erstattet, sofern diese nicht nach § 19 Abs. 1 UStG unerhoben bleibt.

4. Stellung des Vergütungsantrages:

Liquidationsberechtigt ist nur der vom Gericht bestellte Sachverständige. Soweit Nebenleistungen durch vom Sachverständigen herangezogene Hilfskräfte gesondert berechnet werden, muss ersichtlich sein, dass die Hilfskräfte vom Sachverständigen ermächtigt sind. Gleiches gilt, wenn das Honorar insgesamt durch die Hilfskraft oder Dritte geltend gemacht wird. Die Rechnung soll in zweifacher Fertigung unter Angabe der Bankverbindung (Bankleitzahl und Kontonummer - bei ausländischen Banken die IBAN = Int. Bank Account Number und der SWIFT-BIC) bei Gericht eingereicht werden. Sie muss die Angaben und die Erklärung nach 1.4 bis 1.7 und die Anschläge einschließlich Leerzeichen (siehe 3.3) enthalten und unterschrieben sein.

Bitte beachten!


1. Neue Abrechnungsvorgaben, siehe Nrn. 1.4 ff..


2. Der Anspruch auf Entschädigung erlischt, wenn er nicht binnen drei Monaten geltend gemacht wird. Die Frist beginnt im Fall der schriftlichen Begutachtung mit Eingang des Gutachtens bei Gericht!
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